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„Hellerwiesen“ 

TEXTTEIL (Teil B) 
I. BEBAUUNGSPLAN

VORENTWURF v. 15.10.2024 

Aufstellungsbeschluss gem. § 2 (1) BauGB: .......... 

Frühzeitige Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom: .......... 

Frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 BauGB: .......... 

Feststellung des Entwurfes und Auslegungsbeschluss: .......... 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher 
Belange gem. § 4 Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom: .......... 

Öffentliche Auslegung gem. § 3 Abs. 2 BauGB: .......... 

Satzungsbeschluss gem. § 10 (1) BauGB: .......... 
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Der textliche und zeichnerische Inhalt des Bebauungsplanes stimmt mit dem 
Satzungsbeschluss überein. Die für die Rechtswirksamkeit maßgebenden 
Verfahrensvorschriften wurden beachtet. 

Eschenbach, den ……………………….. ……………..……… 
Thomas Schubert Bürgermeister 

Durch ortsübliche Bekanntmachung am: …………… 
ist der Bebauungsplan gem. § 10 BauGB in Kraft getreten. 

Plandatum: 25.09.2024 
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I. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN 
Bebauungsplan „Hellerwiesen“ (nach § 9 BauGB) 
 
 
Rechtsgrundlagen: 
 
- Das Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom 3. November 2017 

(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 20. Dezember 2023 
(BGBl. I S. 394). 

 

- Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. No-
vember 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 
2023 (BGBl. I S. 176). 

 

- Die Planzeichenverordnung (PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. 1991 I S. 58), zuletzt 
geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021 (BGBl. I S. 1802). 

 

- Die Gemeindeordnung Baden-Württemberg (GemO) in der Fassung vom 24. Juli 2000 
(GBl. 2000, 581, ber. S. 698), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 27. Juni 2023 
(GBl. S. 229, 231). 

 
 

1. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 (1) 1 BauGB, i.V.m. § 16-21a BauNVO) 
 

 
 
 
 

 

Grundflächenzahl (GRZ) 
Siehe Planeinschrieb/Nutzungsschablone 
 

 
 
 
 
 
 

 

Höhe der baulichen Anlage 
Siehe Planeinschrieb/Nutzungsschablone 
 
Die Höhe der baulichen Anlagen wird durch die Festsetzung von maximalen 
Gebäudehöhen (Gh max.) festgesetzt (s. Planeinschrieb). 
 
Die festgesetzten maximalen Gebäudehöhen gelten für die gesamte Gebäu-
delänge.  
 
Die Höhenfestsetzungen sind bezogen auf die Bezugshöhe (BH, siehe Plan-
einschrieb). 
 
Die Gebäudehöhe ist als höchster Punkt des Gebäudes definiert. 
 
 

 

 

2. Bauweise (§ 9 (1) 2 BauGB, i.V.m. § 22 BauNVO) 
 

 
 
 
 

 
o = offene Bauweise. 
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3. Überbaubare und nicht überbaubare Grundstücksflächen 
 (§ 9 (1) 2 BauGB, i.V.m. § 23 BauNVO) 
 

 
 
 
 

 

Überbaubare Grundstücksflächen 
Die überbaubaren Grundstücksflächen sind durch Baugrenzen bestimmt. 
 
 

 

4. Verkehrsflächen (§ 9 (1) 11 BauGB) 

 

 
 
 
 
 
 

 

Öffentliche Straßenverkehrsflächen 

Siehe Plandarstellung 
 
Die Aufteilung der Verkehrsflächen ist unverbindlich. 
 

 
 
 
 
 

 

Verkehrsflächen 
Zweckbestimmung: öffentliche Parkierungsfläche 
Siehe Plandarstellung 
 

 
 

5. Öffentliche und private Grünflächen  (§ 9 (1) 15 BauGB) 

 
 
 
 
 
 

 

 

Private Grünflächen, Zweckbestimmung Hausgarten 
Siehe Plandarstellung 
 
Die Fläche ist als Hausgarten zu erhalten.  

 
 
 

 

Öffentliche Grünflächen (Zweckbestimmung Streuobst) 
Siehe Plandarstellung 
 
Die Fläche ist als Teil des Streuobstbestandes gem. § 33a NatSchG BW zu 
erhalten. Die Wiesenfläche ist extensiv zu pflegen und dauerhaft zu erhalten.  
 
Für Einsaaten ist eine gebietsheimische (Ursprungsgebiet 13 Schwäbische 
Alb), kräuterreiche Wiesenmischung (Gräser: Kräuter 50:50) zu verwenden. 
 

 
 
 
 

 

Öffentliche Grünflächen (Zweckbestimmung Verkehrsgrün) 
Siehe Plandarstellung 
 
 

 
 

6. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 (1) 20 BauGB) 

 

 
 
 
 
 
 

 
Siehe Plandarstellung 
 
Die Flächen sind im derzeitigen Charakter (Streuobstwiese) zu pflegen und zu 
erhalten. Abgehende Bäume sind möglichst artgleich oder durch hochstäm-
mige Obstbäume (s. Sortenempfehlung Obstbäume) zu ersetzen. 
 



Gemeinde Eschenbach Bebauungsplan „Hellerwiesen" 
   

   
  
 

   

  4/5 

 
  

Bei Flach- und flach geneigten Dächern (Hauptgebäude) sind nur extensiv be-
grünte Dachflächen mit einer Substratdicke von mindestens 10 cm zulässig. 
Ausgenommen hiervon sind Flächen für Dachterrassen, technische Aufbauten 
oder sonstige Anlagen, die keine Begrünung erlauben (Oberlichter, Kiesstrei-
fen, etc.).  
 
Anlagen zur Sonnenenergienutzung sind über der Dachbegrünung aufzustän-
dern. 
 

  
Nicht überdachte Stellplätze und Hofflächen sind mit dauerhaft wasserdurch-
lässigen Belägen herzustellen. 
 

 
 

7. Bindung für Bepflanzung und für die Erhaltung von Bäumen, Sträu-
chern und sonstigen Bepflanzungen (§ 9 (1) 25b BauGB) 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

Pflanzbindungen Einzelbäume (PFB 1) 
Siehe Plandarstellung 
 
Die im Plan eingetragenen Bäume sind zu erhalten und zu pflegen. 
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II. HINWEISE
zum Bebauungsplan „Hellerwiesen“

1. Denkmalschutz
Im Planungsgebiet sind bisher noch keine archäologischen Fundplätze bekannt geworden. 
Es ist jedoch nie vollständig auszuschließen, dass im Rahmen von Bodeneingriffen archäo-
logische Funde und / oder Befunde zutage treten können. Gemäß § 20 Denkmalschutzge-
setz ist in einem solchen Fall die Kreisarchäologie Göppingen (07161-50318-0 oder 
5031817; 0173-9017764; r.rademacher@landkreis-goeppingen.de) und das Regierungsprä-
sidium Stuttgart / Ref. 86 Denkmalpflege umgehend zu benachrichtigen. Funde/Befunde 
sind bis zum Ablauf des vierten Werktags nach der Anzeige in unverändertem Zustand zu 
erhalten, sofern nicht die zuständigen Stellen mit einer Verkürzung der Frist einverstanden 
sind. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten (§ 27 DSchG) wird hingewiesen. Bei der 
Sicherung und Dokumentation archäologischer Substanz ist zumindest mit kurzfristigen 
Leerzeiten im Bauablauf zu rechnen.

Darüber hinaus können bei tiefer in den Untergrund eingreifenden Maßnahmen jederzeit 
auch archäologisch/paläontologisch wichtige Tier- und Pflanzenreste zutage treten. Nach 
§ 2 des Denkmalschutzgesetzes unterliegen entsprechende organische Reste und Fossilien
ebenfalls dem Denkmalschutz, so dass zumindest auffällige Versteinerungen und Knochen
meldepflichtig sind.

2. Regelung zum Schutz des Bodens
Gem. § 1 a (2 u. 3) BauGB, § 202 BauGB, §§ 1, 2 u.7 BBodSchG ist mit dem Boden sparsam
und schonend umzugehen. Beeinträchtigungen der natürlichen Bodenfunktionen sind so
weit als möglich zu vermeiden.

Sämtlicher auf dem Gelände befindlicher Oberboden (Mutterboden), der für die Bebauung 
abgetragen werden muss, ist von Arbeitsbeginn in der anstehenden Tiefe zu sichern und 
nach Möglichkeit innerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans zu verwerten. Der 
Oberboden ist in nutzbarem Zustand zu erhalten und vor Vernichtung und Vergeudung zu 
schützen (Schutz des Mutterbodens gemäß § 202 BauGB). Bei erforderlichen Geländeauf-
schüttungen innerhalb des Baugebietes darf der Mutterboden des Urgeländes nicht über-
schüttet werden, sondern ist zuvor abzuschieben. Für Auffüllungen ist ausschließlich Aus-
hubmaterial (Unterboden) zu verwenden. Der erforderliche Bodenabtrag ist schonend und 
unter sorgfältiger Trennung von Mutterboden und Unterboden durchzuführen. Unnötiges Be-
fahren oder Zerstören von Mutterboden auf verbleibenden Flächen ist nicht zulässig. 

3. Duldungspflichten
Der Eigentümer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen für Beleuchtungs-
körper der Straßenbeleuchtung einschließlich der Beleuchtungskörper und des Zubehörs
sowie Kennzeichen und Hinweisschilder für Erschließungsanlagen auf seinem Grundstück
gemäß § 126 Abs. 1 BauGB zu dulden.
Können Verkehrszeichen oder Verkehrseinrichtungen aus technischen Gründen oder wegen
der Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht auf der Straße angebracht werden,
haben die Eigentümer der Anliegergrundstücke das Anbringen gemäß § 5 b Abs. 6 Satz 1
Straßenverkehrsgesetz zu dulden.

4. Erdwärme
Das Plangebiet liegt im Zustrombereich des Göppinger Mineralwasservorkommens, welches
durch verschiedene Brunnen genutzt wird. Der Schutz dieses Mineralwassers vor anthropo-
genen Verunreinigungen genießt oberste Priorität.
Die mineralwasserführende Gesteinsschicht (Angulatensandstein-Formation, Lias Alpha 2)
darf nicht tangiert werden.
Sämtliche Maßnahmen zur Gewinnung von Erdwärme dürfen daher maximal bis zur Ober-
kante der darüber liegenden Arietenkalk-Formation (Lias Alpha 3) reichen. Nach hiesiger
Einschätzung kommt die Arietenkalk-Formation im Plangebiet ab ca. 90 m Tiefe zu liegen.
Dies ist bei der Planung bzw. Bemessung von Erdwärmesonden zu beachten.


